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FairWorldFonds
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LIGA-Pax-Corporates-Union
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
Quoniam Funds Selection SICAV
UniAsia
UniAsiaPacific
UniConClusio: EuropeanEquities (in Liquidation)
UniConvertibles
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM China & Indien
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM IMMUNO 90
UniEM Middle East & North Africa
UniEM Osteuropa
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital 2013
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropaRenta
UniEuroRenta 2014
UniEuroRenta 5J
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta Corporates 2012
UniEuroRenta Corporates 2016
UniEuroRenta Corporates 2017
UniEuroRenta Corporates 40 (2014)
UniEuroRenta Corporates 50 (2015)
UniEuroRenta EM 2015
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Governments
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Spezial 2013
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Renten
UniFlexInvest: EuroAktien
UniGarant: 3 Chancen (2016)
UniGarant: 3 Chancen (2016) II
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015)
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II
UniGarant: Best of World (2016)
UniGarant: Best of World (2016) II
UniGarant: BRIC (2017)
UniGarant: BRIC (2017) II
UniGarant: BRIC (2018)
UniGarant: Commodities (2016)
UniGarant: Commodities (2017)
UniGarant: Commodities (2017) II
UniGarant: Commodities (2017) III
UniGarant: Commodities (2017) IV
UniGarant: Commodities (2017) V
UniGarant: Commodities (2018)
UniGarant: Commodities (2018) II
UniGarant: Commodities (2018) III
UniGarant: Deutschland (2015)
UniGarant: Deutschland (2016)
UniGarant: Deutschland (2016) II
UniGarant: Deutschland (2016) III
UniGarant: Deutschland (2017)
UniGarant: Deutschland (2018)
UniGarant: Dividendenstars (2016)
UniGarant: Emerging Markets (2018)
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarant: Europa (2015)
UniGarant: Europa (2015) II
UniGarant: Europa (2016)
UniGarant: Europa (2016) II
UniGarantExtra: Deutschland (2019)
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniGarantPlus: Best of Assets (2014)
UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II
UniGarantPlus: Best of World (2014)
UniGarantPlus: BRIC (2014) 
UniGarantPlus: Commodities (2012) II
UniGarantPlus: Deutschland (2012)

UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)
UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) II
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) 
UniGarantPlus: Europa (2018)
UniGarantPlus: Klimawandel (2013)
UniGarantPlus: Klimawandel (2014)
UniGarantPlus: Reits (2012)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniInstitutional AAA Bond Strategy
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional EM Bonds 2016
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years
UniInstitutional Euro Liquidity
UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniInstitutional Flexible Commodities
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutionell IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutionell IMMUNO Top
UniInstitutionell Opti Cash
UniMarktführer
UniMid&SmallCaps: Europa
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOpti4
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOptiRenta 2013
UniOptiRenta 2015
UniOptiRenta 4J
UniProfiAnlage (2012)
UniProfiAnlage (2015)
UniProfiAnlage (2015/II)
UniProfiAnlage (2016)
UniProfiAnlage (2017)
UniProfiAnlage (2017/II) 
UniProfiAnlage (2017/6J)
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II) 
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II) 
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProInvest: Aktien
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak EmergingMarkets
UniRenta Corporates
UniRentaEurolandPlus 5J
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVario Point: Chance
UniVario Point: Ertrag
UniVario Point: Sicherheit
UniVario Point: Wachstum
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls 
Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisier-
te Investmentfonds. 

Zahl- und Vertriebsstelle
im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A. 
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
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Verkaufsprospekt

Dieser Verkaufsprospekt ist nur gültig in Verbindung mit dem 
letzten Jahresbericht, dessen Stichtag nicht länger als 
16 Monate zurückliegen darf. Wenn der Stichtag des Jahresbe-
richtes länger als 8 Monate zurückliegt, ist dem Erwerber zu-
sätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Beide Berichte 
sind Bestandteile des Verkaufsprospektes und bei den Zahl- und 
Vertriebsstellen sowie der Verwaltungsgesellschaft kostenlos er-
hältlich.

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche 
nicht in dem Verkaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die 
der Öffentlichkeit zugänglich sind und auf die sich der Verkaufs-
prospekt bezieht, enthalten sind. 

1. Der Fonds

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Invest-
mentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines 
fonds commun de placement errichtetes Sondervermögen aus 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach 
Teil 2 des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 
17. Dezember 2010“) aufgelegt. 

2. Die Verwaltung des Fonds

Der Fonds wird von der Union Investment Luxembourg S.A. 
(”Verwaltungs-gesellschaft“) verwaltet. 

Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die Verwaltungsge-
sellschaft wurde am 19. August 1988 als Aktiengesellschaft un-
ter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegrün-
det, die seinerzeitige Veröffentlichung im Mémorial C erfolgte 
am 27. September 1988. Sie hat ihren Sitz in Luxemburg und ist 
unter der Nummer B28679 im Luxemburger Handels- und Ge-
sellschaftsregister eingetragen. Ihr Geschäftsjahr endet jährlich 
am 31. Dezember. Der Gesellschaftszweck der Verwaltungsge-
sellschaft ist die Gründung und/oder Verwaltung eines oder 
mehrerer Organismen für gemeinsame Anlagen und die indivi-
duelle Verwaltung einzelner Portfolios im Sinne von Kapitel 15 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 mit einem Ermessens-
spielraum im Rahmen eines Mandats der Anleger. Als Nebentä-
tigkeit kann die Verwaltungsgesellschaft darüber hinaus die An-
lageberatung in Bezug auf ein oder mehrere Geschäfte mit Fi-
nanzinstrumenten, die in Anhang II Abschnitt B des Gesetzes 
vom 5. April 1993 über den Finanzsektor genannt werden, so-
wie die Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf 
Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des 
vorgenannten Gesetzes tätigen. Die Verwaltungsgesellschaft 
kann außerdem alle Handlungen vornehmen, die zur Verwal-
tung dieser Organismen notwendig sind und alle Geschäfte tä-
tigen und alle Maßnahmen treffen, die ihr Interesse fördern oder 
ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind und dem 
Gesetz vom 17. Dezember 2010 entsprechen.

Mit dem zum 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Vertrag hat die 
Union Investment Luxembourg S.A. in ihrer Funktion als Haupt-
verwaltungsgesellschaft unter ihrer Verantwortung und Kontrol-
le verschiedene verwaltungstechnische Aufgaben, z.B. die Be-
rechnung der Nettoinventarwerte, die Erstellung der regelmäßi-
gen Berichte oder die Berechnung der Solvabilitätskennziffer an 
die Union Investment Financial Services S.A. mit Sitz in 308, rou-
te d´Esch, L-1471 Luxemburg übertragen.

Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft entsprechend den im 
Großherzogtum Luxemburg gültigen Bestimmungen auf eigene 
Verantwortung, Kosten und Kontrolle Aufgaben des Fondsma-
nagements an andere der Union Investment Gruppe angehören-
de Gesellschaften übertragen. Die Aufgaben des Fondsmanage-
ments umfassen insbesondere die tägliche Umsetzung der Anla-
gepolitik sowie die unmittelbare Anlageentscheidung.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, sich auf eigene Kos-
ten in Fragen der Portfoliostrukturierung von Dritten beraten zu 
lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich gemäß Kapitel 15 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2010 verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten jederzeit die Wohlverhaltensregeln im Artikel 111 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu beachten. 

In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft eine 
Strategie aufgestellt, in der festgelegt ist, wann und wie die 
Stimmrechte, die mit den Instrumenten in den von ihr verwalte-

ten Fonds verbunden sind, ausgeübt werden sollen, damit dies 
ausschließlich zum Nutzen des oder der betreffenden Fonds ist. 
Eine Kurzbeschreibung dieser Strategie kann im Internet auf der 
unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der 
Verwaltungsgesellschaft eingesehen oder direkt von der Verwal-
tungsgesellschaft angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ferner verpflichtet, im besten In-
teresse der von ihr verwalteten Fonds zu handeln, wenn sie für 
die Fonds Handelsentscheidungen ausführt oder Handelsaufträ-
ge zur Ausführung an andere Einrichtungen weiterleitet. Insbe-
sondere hat die Verwaltungsgesellschaft alle angemessenen 
Maßnahmen zu ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für den 
jeweiligen Fonds zu erzielen, wobei sie den Kurs, die Kosten, die 
Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung und 
Abrechnung, den Umfang und die Art des Auftrags sowie alle 
sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Aspekte zu be-
rücksichtigen hat. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltungs-
gesellschaft Grundsätze festgelegt, die ihr die Erzielung des 
bestmöglichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Aspekte gestatten. Informationen über diese Grundsät-
ze und über wesentliche Änderungen der Grundsätze können im 
Internet auf der unter www.union-investment.com abrufbaren 
Homepage der Verwaltungsgesellschaft eingesehen oder direkt 
von der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Daneben hat sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, die 
vom BVI Bundesverband Investment und Asset Management 
e.V., Frankfurt am Main, veröffentlichten Wohlverhaltensregeln, 
sofern diese mit dem Luxemburgischen Gesetz vereinbar sind, zu 
beachten. Diese Wohlverhaltensregeln formulieren einen Stan-
dard guten und verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital 
und den Rechten der Anleger. Sie stellen dar, wie die Kapitalan-
lage- bzw. Verwaltungsgesellschaften den gesetzlichen Ver-
pflichtungen gegenüber Anlegern nachkommen und wie sie de-
ren Interessen Dritten gegenüber vertreten. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Maßnahmen ergriffen, um An-
leger vor Nachteilen zu schützen, die durch das so genannte 
„frequent trading“ entstehen können. Hierunter werden kurz-
fristige Umsätze in Anteilen verstanden, die die Wertentwick-
lung des Fonds aufgrund der Größe und Häufigkeit der Umsätze 
durch auf Ebene des Fonds anfallende Transaktionskosten be-
einträchtigen. Vor diesem Hintergrund werden die Anteilschei-
numsätze einerseits regelmäßig beobachtet und ausgewertet, 
andererseits wurden interne Regelungen für Mitarbeiter der Ver-
waltungsgesellschaft erlassen, die eine Veräußerung von Fonds-
anteilen innerhalb von kurzen Zeiträumen verhindern. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat 
verwaltet. Dieser ist zuständig für alle Angelegenheiten der Ver-
waltungsgesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz oder 
dem Gesellschaftervertrag der Generalversammlung vorbehal-
ten sind.

Die Generalversammlung hat Frau Maria LÖWENBRÜCK und 
Herrn Rudolf KESSEL zu Verwaltungsratsmitgliedern bestellt und 
ihnen die tägliche Geschäftsführung übertragen. Die Verwal-
tungsgesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Un-
terschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsra-
tes rechtsverbindlich verpflichtet. Der Verwaltungsrat kann auch 
einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten gemäß Arti-
kel 110 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 für die Gesamt-
heit oder einen Teil der täglichen Geschäftsführung die Vertre-
tung der Verwaltungsgesellschaft übertragen.

3. Die Depotbank

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der im Sonderreg-
lement genannten Depotbank verwahrt. Die Bestellung dieser 
Depotbank kann durch die Depotbank oder die Verwaltungsge-
sellschaft schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist 
gekündigt werden. Eine solche Kündigung wird erst wirksam, 
wenn eine andere, von der zuständigen Aufsichtsbehörde ge-
nehmigte Bank die Pflichten und Funktionen der Depotbank ge-
mäß den Bestimmungen des Verwaltungsreglements über-
nimmt.

4. Die Rechtsstellung der Anteilinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft legt in den Fonds angelegtes Geld 
im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der An-
teilinhaber nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpa-
pieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten an. Das an-
gelegte Geld und die damit erworbenen Vermögenswerte bilden 

das Fondsvermögen, das gesondert von dem eigenen Vermögen 
der Verwaltungsgesellschaft gehalten wird.

Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen sind in dem im An-
schluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckten Verwaltungs-
reglement und dem Sonderreglement aufgeführt. Das Verwal-
tungsreglement sowie das Sonderreglement des Fonds sind in-
tegrale Bestandteile des Verkaufsprospektes. Das Verwaltungs-
reglement enthält grundsätzliche Richtlinien zu Anlagepolitik, 
Anteilwertberechnung, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
und Kosten sowie weitere wichtige Regelungen für die Anteilin-
haber, während im Sonderreglement die spezifischen Charakte-
ristika des Fonds dargestellt werden.

Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermögen in Höhe ihrer An-
teile als Miteigentümer beteiligt. Ihre Rechte werden durch An-
teile verkörpert, welche in Globalurkunden, die auf den Inhaber 
lauten, verbrieft sind, sofern das Sonderreglement keine ander-
weitige Bestimmung trifft.

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tatsache 
hin, dass für den Fall, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlie-
ßen sollte, ein Anteilinhaberregister zu führen, jeglicher Anleger 
seine Anlegerrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den 
Fonds nur dann geltend machen kann, wenn der Anleger selbst 
und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister 
des Fonds eingeschrieben ist. In den Fällen, wo ein Anleger über 
eine Zwischenstelle in einen Fonds investiert hat, welche die In-
vestition in ihrem Namen aber im Auftrag des Anlegers unter-
nimmt, können nicht unbedingt alle Anlegerrechte unmittelbar 
durch den Anleger gegen den Fonds geltend gemacht werden. 
Anlegern wird geraten, sich über ihre Rechte zu informieren.

5. Anlagepolitik, Anlagegrenzen und Bewer-
tung

Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik des Fonds 
werden auf der Grundlage der Richtlinien gemäß Artikel 4 des 
Verwaltungsreglements, der speziellen Richtlinien im Sonderre-
glement des Fonds sowie der spezifischen Tabelle ”Der Fonds im 
Überblick” festgelegt. Die Berechnung des Netto-Fondsvermö-
gens richtet sich nach Artikel 7 des Verwaltungsreglements. 
Dort sind auch die Bewertungsgrundsätze für die im Fonds ent-
haltenen Vermögensgegenstände aufgeführt. 

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurs-
steigerung auch Risiken. Sie unterliegen dem nicht vor-
hersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmärk-
te oder besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aus-
steller. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch 
Vermögensverfall der Aussteller eintreten.

Es kann keine Zusage gemacht werden, dass die Ziele der Anla-
gepolitik erreicht werden

6. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Der Kauf und Verkauf von Anteilen erfolgt auf Basis dieses Ver-
kaufsprospektes, des Verwaltungs- und Sonderreglements in 
der jeweils letzten gültigen Fassung. Beim Kauf von Anteilen ist 
dieser Verkaufsprospekt nur gültig, wenn ihm der jeweils letzte 
geprüfte Jahresbericht beigefügt ist. Wenn der Stichtag des Jah-
resberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Zeich-
ner auch der Halbjahresbericht auszuhändigen. Diese Unterla-
gen sind Bestandteil des Prospektes. 

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche 
nicht in diesem Verkaufsprospekt oder in Unterlagen, auf wel-
che dieser Verkaufsprospekt sich beruft und welche der Öffent-
lichkeit zugänglich sind, enthalten sind. 

Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Be-
kämpfung des Weißwaschens von Drogengeldern wird darauf 
hingewiesen, dass sich der Zeichner identifizieren muss. Dies 
kann geschehen entweder bei der Verwaltungsgesellschaft 
selbst oder bei dem Vermittler, der die Zeichnung entgegen-
nimmt. 

Grundsätzlich kann jede natürliche oder juristische Person, vor-
behaltlich von Artikel 6 des Verwaltungsreglements, Anteile 
zeichnen und durch Zahlung des Ausgabepreises je Anteil er-
werben. 

Alle ausgegebenen Anteile gewähren gleiche Rechte auf das 
Sondervermögen. 
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Zeichnungsanträge und Rücknahmeanträge, die bis zu einer im 
Verwaltungsreglement festgesetzten Annahmezeit an einem 
Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, werden 
auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Handelstages abge-
rechnet. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, 
dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Grund-
lage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des 
Zeichnungs- bzw. Rücknahmeantrags unbekannten Anteilwer-
tes abgerechnet wird. 

Die Anteile werden von der Verwaltungsgesellschaft unverzüg-
lich nach Eingang eines Zeichnungsantrages an einem Handels-
tag gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements dem Zeichner 
zugeteilt. Der Ausgabepreis je Anteil ist zahlbar innerhalb von 
drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Handelstag. 
Die Anteile gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements werden 
unverzüglich nach Eingang des Inventarwertes je Anteil bei der 
Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der De-
potbank auf einem vom Zeichner anzugebenden Depot gutge-
schrieben.

Der Ausgabepreis je Anteil ist der Nettovermögenswert pro An-
teil gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements des entspre-
chenden Handelstages. Der Ausgabepreis je Anteil erhöht sich 
um Stempelgebühren, sonstige öffentliche Abgaben oder ande-
re Belastungen, die in dem jeweiligen Land anfallen, in dem die 
Anteile verkauft werden.

Beispiel einer Anteilspreisberechnung

Netto-Fondsvermögen Euro500.000.000,--
Zahl der umlaufenden Anteile Stück 5.000.000,--
Rücknahme-/Ausgabepreis eines Anteils Euro100,--

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt aufgrund von 
Anträgen, die bei der Verwaltungsgesellschaft an jedem Han-
delstag gemäß Art. 6 bzw. Art. 9 bis 16.00 Uhr eingehen, zu den 
Ausgabe- und Rücknahmepreisen dieses Handelstages. Die Be-
rechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreise wird für einen 
Handelstag am Bewertungstag gemäß Artikel 7 durchgeführt, 
sodass die entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls 
am Bewertungstag vorgenommen wird.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundsätze wird auf Artikel 7, hin-
sichtlich der Rücknahme von Anteilen wird auf Artikel 9 verwie-
sen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen kann unter be-
stimmten, in Artikel 8 des Verwaltungsreglements aufgeführten 
Voraussetzungen ausgesetzt werden. 

7. Ertragsverwendung

Die Ertragsverwendung wird im Sonderreglement des Fonds 
festgelegt. Zur Ausschüttung können im Rahmen der Bestim-
mungen des Artikels 11 des Verwaltungsreglements die ordent-
lichen Nettoerträge sowie die im Fondsvermögen realisierten 
Kursgewinne und sonstige Aktiva des Fonds kommen.

8. Veröffentlichungen

Der jeweilige Ausgabe- und Rücknahmepreis der Fondsanteile 
ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den 
Zahlstellen des Fonds zur Information verfügbar. 

9. Kosten

Für die Verwaltung des Fonds erhält die Verwaltungsgesell-
schaft eine Vergütung, deren Höchstgrenze im Sonderreglement 
festgelegt und deren aktuelle Höhe in der nachfolgenden Über-
sicht ”Der Fonds im Überblick” aufgeführt ist. Die Depotbank 
erhält eine Depotbankvergütung, deren Höchstgrenze im Son-
derreglement festgelegt ist und deren aktuelle Höhe in der nach-
folgenden Übersicht ”Der Fonds im Überblick” aufgeführt ist. 
Die erwähnten Vergütungen werden entsprechend den Bestim-
mungen des Sonderreglements ermittelt und ausbezahlt.

Daneben können der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Depot-
bank neben den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Veräußerung von Vermögenswerten aus dem jeweiligen 
Fondsvermögen weitere Aufwendungen ersetzt werden, die im 
Sonderreglement des jeweiligen Fonds aufgeführt werden.

Alle Kosten und Vergütungen werden zuerst dem laufenden Ein-
kommen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst 
dann dem Fondsvermögen.

10. Steuern

Besteuerung des Fondsvermögens und der Erträge

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg 
einer ”taxe d’abonnement” von gegenwärtig jährlich bis zu 

0,01 %, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende 
ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermö-
gen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die 
ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt 
diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche 
Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in 
Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quel-
len- oder Abzugssteuern in Ländern unterliegen, in welchen das 
Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesell-
schaft noch die Depotbank werden Quittungen über solche 
Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

In Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von 
Zinserträgen („Richtlinie“) wird seit dem 1. Juli 2005 im Groß-
herzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quel-
lensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an 
natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen EU-
Mitgliedsstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer 
kann unter bestimmten Bedingungen auch die Zinserträge eines 
Investmentfonds betreffen.

Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedsstaaten, dass 
alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates 
besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer Infor-
mationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden 
vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass Luxem-
burg für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen 
Staaten vereinbarten automatischen Informationsaustausch teil-
nehmen wird. Stattdessen wurde in Luxemburg eine Quellen-
steuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer beträgt 
bis zum 30. Juni 2008 15 %, danach bis zum 30. Juni 2011 
20 % und ab dem 1. Juli 2011 35 % der Zinszahlung. Sie wird 
anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem 
Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Be-
scheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll auf die 
Steuerschuld des Steuerpflichtigen in seinem Wohnsitzstaat an-
gerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur freiwilli-
gen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuer-
behörden oder der Beibringung einer vom Finanzamt des Wohn-
sitzstaates ausgestellten "Bescheinigung zur Ermöglichung der 
Abstandnahme vom Quellensteuerabzug" kann der Quellen-
steuerabzug vermieden werden. 

Anleger, die nicht in Luxemburg ansässig sind, beziehungsweise 
dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile 
oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darü-
ber hinaus weder Einkommens-, Erbschafts-, noch Vermögens-
steuer entrichten. Für sie gelten die nationalen Steuervorschrif-
ten. 

Natürliche Personen die im Großherzogtum Luxemburg steuer-
lich ansässig sind, müssen auf der Grundlage des Luxemburger 
Gesetzes vom 23. Dezember 2005 zur Umsetzung der Richtlinie 
auf die dort genannten, nach dem 1. Juli 2005 angefallenen und 
nach dem 1. Januar 2006 ausbezahlten Zinserträge eine abgel-
tende Quellensteuer in Höhe von 10 % zahlen. Diese Quellen-
steuer kann unter bestimmten Bedingungen auch die Zinserträ-
ge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im 
Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft.

Es wird den Anteilinhabern empfohlen, sich über die Gesetze 
und Verordnungen (wie etwa diejenigen über das Steuerwesen 
und die Devisenkontrolle) beraten zu lassen, die für die Zeich-
nung, den Kauf, das Halten und die Veräußerung von Anteilen 
sowie für den Erhalt von Erträgen an ihrem Herkunfts-, Wohn- 
und/oder Aufenthaltsort gelten.

11. Allgemeine Risikohinweise 

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung des Grund-
satzes der Risikostreuung im Rahmen der Anlagegrenzen gemäß 
Artikel 4 Ziffer 6 g) des Verwaltungsreglements bis zu 100 % 
des Netto-Fondsvermögen in Wertpapieren eines Emittenten 
anlegen.

Darüber hinaus sind folgende allgemeine Risikohinweise zu be-
achten:

• Allgemeines

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft 
für Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben den Chan-
cen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste 
auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände ge-
genüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anleger Anteile 
des Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem 
Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem 
Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das 
von ihm in den Fonds investierte Geld nicht vollständig zurück. 
Obwohl jeder Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können 

diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch 
auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht 
über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzent-
ration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder 
Märkte erfolgt. Dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser 
Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 
Des Weiteren beinhaltet die Inflation ein Abwertungsrisiko für 
alle Vermögensgegenstände.

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 
und durch das Verwaltungs- und Sonderreglement vorgegebe-
nen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den Fonds einen 
sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepo-
litik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermö-
gensgegenstände z. B. nur weniger Branchen, Märkte oder Re-
gionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige 
spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbun-
den sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z. B. Mark-
tenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunk-
turzyklen) gegenüberstehen. 

Zusätzliche Risikohinweise können im Sonderreglement des 
Fonds sowie in der Übersicht ”„Der Fonds im Überblick” er-
wähnt“ und im Anschluss hieran genannt sein. 

• Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so-
wie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irra-
tionale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte 
einwirken.

• Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mög-
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeit-
punkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. 
Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt 
der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen 
Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 
festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt da-
zu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers 
in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwan-
kungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wert-
papiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit 
kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzins-
liche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in 
der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere 
mit längeren Laufzeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit 
von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken.

• Länder- oder Transferrisiko

Vom Länder- oder Transferrisiko spricht man, wenn z. B. ein aus-
ländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 
Transferfähigkeit oder –bereitschaft seines Sitzlandes Leistun-
gen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen kann. So 
können z.B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, aus-
bleiben, oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von De-
visenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist.

• Anlagen in Emerging Markets

Die Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Länder/Schwel-
lenländer) beinhaltet möglicherweise besondere Risiken, bei-
spielsweise aus politischen Veränderungen, Wechselkursände-
rungen, fehlenden Börsenkontrollen, Steuern, Beschränkungen 
ausländischer Kapitalanlagen und -rückflüsse (Transferrisiko) 
sowie aus Kapitalmärkten, die im internationalen Vergleich eine 
geringere Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und 
illiquide sein können. 

• Anlagen in Russland

Der Fonds kann gegebenenfalls gemäß seiner Anlagepolitik in 
Wertpapiere russischer Emittenten investieren. Die Russische 
Börse (RTS Stock Exchange) und die Moskauer Wertpapierbörse 
(MICEX) gelten dabei als geregelte Märkte im Sinne des Artikel 
4, Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik, Ziffer 1. Absatz 
(1), Buchstabe a) des Verwaltungsreglements. Zur Ausführung 
der Anlagepolitik des Fonds kann ausschließlich in Wertpapiere 
russischer Emittenten investiert werden, die an den oben ge-
nannten Börsen zugelassen sind oder gehandelt werden.

In Russland verwahrte Wertpapiere weisen hinsichtlich des Ei-
gentums und der Verwahrung bestimmte Risiken auf, da ein 
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Nachweis für den rechtlichen Anspruch auf Aktien in Form der 
buchmäßigen Lieferung geführt wird. Das bedeutet, dass im Ge-
gensatz zu der gängigen Praxis in Europa ein entsprechender Ei-
gentumsnachweis durch Eintragung bei den Büchern eines Un-
ternehmens oder durch eine Eintragung in einer russischen Re-
gistrierstelle erfolgt. Da diese Registrierstelle keiner wirklichen 
staatlichen Aufsicht unterliegt und sie auch nicht den Depotban-
ken gegenüber verantwortlich ist, besteht die Gefahr, dass der 
Fonds die Registrierung und das Eigentum von russischen Wert-
papieren durch Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit oder Betrug ver-
lieren kann.

• Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere 
besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein Transfersys-
tem aufgrund einer verzögerten oder nicht vereinbarungsgemä-
ßen Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemäß ausgeführt 
wird.

• Adressenausfallrisiko

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können 
Verluste für den Fonds entstehen. Das Ausstellerrisiko be-
schreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des je-
weiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der 
Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall 
von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet 
das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der ei-
genen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. 

• Währungsrisiko

Sofern Vermögenswerte des Fonds in anderen Währungen als 
der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält der Fonds 
die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in 
der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegen-
über der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds.

• Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesonde-
re im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten 
des Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers resultieren kann.

• Liquiditätsrisiko

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben 
werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelas-
sen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Er-
werb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr von 
Illiquiditätsprämien verbunden, die sich in deutlichen Preis-
schwankungen der Vermögensgegenstände im Fonds ausdrü-
cken können, so dass es insbesondere zu Problemen bei der 
Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kom-
men kann. Derartige Probleme können ebenfalls bei Vermö-
gensgegenständen auftreten, die zum amtlichen Markt an einer 
Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen 
sind.

• Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtliche und steuerliche Behandlung des Fonds kann sich 
in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern.

• Risiken bei Ausübung von Aktionärsrechten

Die Verwaltungsgesellschaft vertritt die Aktionärsrechte (Stimm-
rechte) auf Hauptversammlungen selbst oder beauftragt Dritte. 
Durch die in einigen Ländern bestehende Marktpraxis angemel-
dete Bestände zu sperren, kann für den Fonds bzw. den Anleger 
ein Performancenachteil entstehen.

• Risiko der Änderung der Anlagepolitik

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für den 
Fonds zulässigen Anlagespektrums kann sich das mit dem Fonds 
verbundene Risiko inhaltlich verändern.

• Risiko der Änderung des Risikoprofils 

Der Anleger hat damit zu rechnen, dass sich das ausgewiesene 
Risikoprofil des Fonds jederzeit ändern kann. Auf die Ausführun-
gen im Kapitel 15. "Risikoprofil des Fonds“ wird verwiesen.

• Änderung der Verkaufsprospekte sowie des Verwaltungs- 
und Sonderreglements; Auflösung oder Verschmelzung

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich in dem Verwaltungsre-
glement für den Fonds das Recht vor, das Verwaltungsregle-
ment und/oder das Sonderreglement mit Zustimmung der De-
potbank und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde 
zu ändern (siehe hierzu auch Artikel 15 des Verwaltungsregle-
ments „Änderungen“). Ferner ist es ihr gemäß dem Verwal-
tungsreglement möglich, den Fonds ganz aufzulösen oder ihn 

mit einem anderen, ebenfalls von ihr verwalteten Fonds zu ver-
schmelzen (siehe hierzu auch Artikel 12 des Verwaltungsregle-
ments „Dauer und Auflösung des Fonds sowie die Zusammen-
legung von Fonds“). Für den Anleger besteht daher z. B. das Ri-
siko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren 
kann.

• Risiko der Rücknahmeaussetzung

Die Anleger können grundsätzlich von der Verwaltungsgesell-
schaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile verlan-
gen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der An-
teile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeit-
weilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann gülti-
gen Preis zurücknehmen (siehe hierzu auch Artikel 9 des Verwal-
tungsreglements „Einstellung der Berechnung des Anteilwer-
tes“, Artikel 7 des Verwaltungsreglements „Rücknahme von 
Anteilen“). Dieser Preis kann niedriger liegen als derjenige vor 
Aussetzung der Rücknahme.

Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Verwaltungsgesell-
schaft insbesondere auch dann gezwungen sein, wenn ein oder 
mehrere Fonds, deren Anteile für den Fonds erworben wurden, 
ihrerseits die Anteilrücknahme aussetzen.

• Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von 
Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken ver-
bunden:

• Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines 
Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlo-
sigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem 
Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann der 
Fonds ebenfalls Verluste erleiden.

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-
geschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies 
beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 
nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte 
nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds ge-
zahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optio-
nen besteht die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuellen 
Marktpreis oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu 
einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflich-
tet wird. Der Fonds erleidet dann einen Verlust in Höhe 
der Preisdifferenz minus der eingenommenen Options-
prämie.

• Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass der 
Fonds infolge einer unerwarteten Entwicklung des Markt-
preises bei Fälligkeit Verluste erleidet.

• Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen

Die Risiken der Investmentanteile, die für den Fonds erworben 
werden (Zielfondsanteile), stehen in engem Zusammenhang mit 
den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Vermögensgegen-
stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die ge-
nannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermö-
gensanlagen innerhalb der Fonds, deren Anteile erworben wer-
den, und durch die Streuung innerhalb dieses Fonds reduziert 
werden.

Die Zielfonds können gleiche, oder einander entgegengesetzte 
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risi-
ken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegenein-
ander aufheben.

Es ist der Verwaltungsgesellschaft nicht möglich, das Manage-
ment der gruppenexternen Zielfonds zu kontrollieren. Deren An-
lageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen 
oder Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft übereinstim-
men.

12. Allgemeine Informationen

Alle Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Großherzog-
tum Luxemburg in einer Tageszeitung (gegenwärtig das "Tage-
blatt") veröffentlicht, vorbehaltlich der Veröffentlichung von 
Mitteilungen wie hierin und im Verwaltungsreglement beschrie-
ben. Dieser Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahres-
berichte sind bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos er-
hältlich. Der Fonds kann jederzeit gemäß Artikel 12 des Verwal-
tungsreglements aufgelöst werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depot-
bank das Verwaltungsreglement und/oder das Sonderreglement 
jederzeit im Interesse der Anteilinhaber ganz oder teilweise ge-
mäß Artikel 15 des Verwaltungsreglements ändern.

Die Jahresabschlüsse der Verwaltungsgesellschaft und des 
Fondsvermögens werden durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, 
der von der Verwaltungsgesellschaft zu ernennen ist.

13. Sonstiges

1. Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des 
Fonds unterliegen dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen 
des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements die 
Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches 
gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, 
der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Ge-
richtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum 
Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank 
sind berechtigt, sich selbst und den Fonds im Hinblick auf 
Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen, der Ge-
richtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwer-
fen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben wer-
den, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die 
in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf 
Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen. Vertrags-
sprache ist deutsch. 

3. Dieser Verkaufsprospekt, die in ihm genannten Informatio-
nen sowie sämtliche Fonds der Union Investment Luxem-
bourg S.A. sind aufgrund US-aufsichtsrechtlicher Beschrän-
kungen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von 
Amerika oder an bzw. zugunsten von US-Bürgern bestimmt. 
Dies betrifft sowohl Personen, die Staatsangehörige der Ver-
einigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil ha-
ben und/oder dort steuerpflichtig sind. Ferner sind von dieser 
Regelung Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften 
erfasst, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von 
Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer 
Besitzung der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet 
wurden.

4. Gemäß den Luxemburger Gesetzen vom 5. April 1993 be-
treffend den Finanzsektor (in der jeweils geltenden Fassung) 
und vom 12. November 2004 betreffend die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in der jeweils 
geltenden Fassung) und den Rundschreiben der CSSF (insbe-
sondere das Rundschreiben CSSF 08/387 vom 19. Dezember 
2008) wurden alle Berufsangehörigen des Finanzsektors ver-
pflichtet, die Verwendung von Investmentfonds für Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

In diesem Zusammenhang besteht die Verpflichtung der 
Identifikation der Investoren anhand von offiziellen Ausweis-
dokumenten.

5. Sind Angaben, die für die Beurteilung der Anteile von we-
sentlicher Bedeutung sind, unrichtig oder unvollständig, so 
kann der Käufer von der Verwaltungsgesellschaft oder dem-
jenigen, der die Anteile gewerbsmäßig verkauft hat, als Ge-
samtschuldner Übernahme der Anteile gegen Erstattung des 
von ihm bezahlten Betrages verlangen. Ist der Käufer in dem 
Zeitpunkt, in dem er von der Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit Kenntnis erlangt hat, nicht mehr Inhaber der Anteile, 
so kann er die Zahlung des Betrages verlangen, um den der 
von ihm bezahlte Betrag den Rücknahmepreis des Anteils im 
Zeitpunkt der Veräußerung übersteigt. 
Der Anspruch verjährt in einem Jahr seit dem Zeitpunkt, in 
dem der Käufer von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Verkaufsprospektes Kenntnis erlangt hat, spätestens je-
doch in 3 Jahren seit dem Abschluss des Kaufvertrages.
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Verwaltungsreglement

Präambel

Dieses Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze für 
den von der Union Investment Luxembourg S.A. gemäß Teil 2 
des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. 
Dezember 2010“) in der Form eines "fonds commun de place-
ment" aufgelegten und verwalteten UI Vario: 2 fest.

Die spezifischen Charakteristika des Fonds werden im Sonderre-
glement des Fonds beschrieben, in denen ergänzende und ab-
weichende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen des Ver-
waltungsreglements getroffen werden können. Ergänzend hier-
zu erstellt die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds eine Über-
sicht „Der Fonds im Überblick”, die aktuelle und spezielle Anga-
ben enthält. Diese Übersicht ist integraler Bestandteil des Ver-
kaufsprospektes.

An dem Fonds sind die Anteilinhaber zu gleichen Rechten und 
im Verhältnis der Zahl der jeweils gehaltenen Anteile beteiligt.

Das Verwaltungsreglement und das Sonderreglement bilden ge-
meinsam als zusammenhängende Bestandteile die für den 
Fonds geltenden Vertragsbedingungen.

Artikel 1 Der Fonds

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen 
("fonds commun de placement"), aus Wertpapieren und 
sonstigen Vermögenswerten ("Fondsvermögen"), das unter 
Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet 
wird. Das Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzu-
rechnenden Verbindlichkeiten ("Netto-Fondsvermögen") 
muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des 
Fonds mindestens den Gegenwert von EUR 1,25 Mio. errei-
chen. Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft ver-
waltet. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswer-
te werden von der Depotbank verwahrt.

2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von An-
teilen ("Anteilinhaber"), der Verwaltungsgesellschaft und 
der Depotbank sind im Verwaltungsreglement sowie im Son-
derreglement des Fonds geregelt, die beide von der Verwal-
tungsgesellschaft mit Zustimmung der Depotbank erstellt 
werden.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das 
Verwaltungsreglement, das Sonderreglement des Fonds so-
wie alle Änderungen derselben an.

Artikel 2 Die Verwaltungsgesellschaft

1. Verwaltungsgesellschaft ist die Union Investment Luxem-
bourg S.A. („Verwaltungsgesellschaft“).

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen 
Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für gemein-
schaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbe-
fugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, welche 
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des 
Fonds zusammenhängen. Die Verwaltungsgesellschaft ist 
berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche 
der Anteilinhaber gegen die Depotbank geltend zu machen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen 
Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwal-
tungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder 
sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der 
Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwor-
tung Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich durch ei-
nen Anlageausschuss beraten lassen. Die Kosten hierfür 
trägt die Verwaltungsgesellschaft, sofern im Sonderregle-
ment des Fonds keine anderweitige Bestimmung getroffen 
wird.

5. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Ver-
kaufsprospekt, der aktuelle Informationen zu dem Fonds ent-
hält, insbesondere im Hinblick auf Anteilpreise, Vergütungen 
und Verwaltung des Fonds.

Artikel 3 Die Depotbank

1. Die Depotbank für den Fonds wird im Sonderreglement ge-
nannt.

2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte 
des Fonds beauftragt. Die Rechte und Pflichten der Depot-
bank richten sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungsregle-
ment und dem Depotbankvertrag.

3. Alle flüssigen Mittel, Investmentanteile und sonstigen ge-
setzlich zulässigen Vermögenswerte des Fonds werden von 
der Depotbank in gesperrten Konten und Depots verwahrt, 
über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Verwaltungsreglements und des Sonderreglements verfügt 
werden darf.

Auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft dürfen Bankgut-
haben auf Sperrkonten bei anderen Kreditinstituten unter-
halten werden. Die Anlage von Mitteln in Bankguthaben bei 
anderen Kreditinstituten sowie Verfügungen über diese 
Bankguthaben bedürfen der Zustimmung der Depotbank. Sie 
darf einer solchen Anlage oder Verfügung nur zustimmen, 
wenn diese mit den gesetzlichen Bestimmungen und dem 
Verwaltungs- sowie dem Sonderreglement vereinbar ist. Die 
Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kre-
ditinstituten unterhaltenen Bankguthaben zu überwachen.

Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Ein-
verständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im 
Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwah-
rung von Investmentanteilen beauftragen.

4. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depot-
bank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und aus-
schließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch 
den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten - 
vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem 
Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils 
gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz. Sie wird ent-
sprechend den Weisungen insbesondere:

• Anteile des Fonds auf die Zeichner gemäß Artikel 6 des 
Verwaltungsreglements übertragen;

• aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für Investmen-
tanteile, Optionen und sonstige gesetzlich zulässige Ver-
mögenswerte zahlen, die für den jeweiligen Fonds erwor-
ben bzw. getätigt worden sind;

• aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse 
beim Abschluss von Devisenterminkontrakten leisten;

• Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetzlich zu-
lässige Vermögenswerte, die für einen Fonds verkauft 
worden sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises auslie-
fern bzw. übertragen;

• den Rücknahmepreis gemäß Artikel 9 des Verwaltungsre-
glements gegen Empfang der entsprechenden Anteile 
auszahlen;

• die Erträge des Vermögens des Fonds auszahlen.

5. Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, daß:

(a) alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den ge-
sperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere der 
Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentantei-
len, der Kaufpreis aus dem Verkauf von sonstigen Vermö-
genswerten, anfallende Erträge und von Dritten zu zah-
lende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des 
Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und jeg-
licher eventueller Ausgabesteuern, und unverzüglich auf 
den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;

(b) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszah-
lung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung 
des Fonds oder durch die Verwaltungsgesellschaft vorge-
nommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;

(c) die Berechnung des Netto-Fondsvermögens und des 
Wertes der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und 
dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;

(d) bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen be-
ziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen bei 
ihr eingeht;

(e) die Erträge des Fondsvermögens gemäß dem Verwal-
tungsreglement und dem Sonderreglement verwendet 
werden;

(f) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft 
und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;

(g) sonstige Vermögenswerte höchstens zu einem Preis er-
worben werden, der unter Berücksichtigung der Bewer-
tungsregeln nach Artikel 7 angemessen ist, und die Ge-
genleistung im Falle der Veräußerung dieser Vermögens-

werte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwe-
sentlich unterschreitet;

h) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen be-
züglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanz-
instrumenten eingehalten werden.
Die Depotbank überwacht die Festsetzung des Inventar-
wertes eines Anteils gemäß Artikel 7 des Verwaltungsre-
glements.

6. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den 
gesperrten Konten des Fonds nur die im Verwaltungsregle-
ment festgesetzte Vergütung.

Die Depotbank entnimmt den gesperrten Konten nur mit Zu-
stimmung der Verwaltungsgesellschaft die ihr gemäß diesem 
Verwaltungsreglement zustehende Vergütung. Die in Artikel 
13 des Verwaltungsreglements aufgeführten sonstigen zu 
Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unbe-
rührt.

7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und 
verpflichtet, im eigenen Namen

• Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsge-
sellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu ma-
chen;

• gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu 
erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs 
vollstreckt wird, für den das Vermögen des Fonds nicht 
haftet.

Die vorstehend unter dem ersten Gedankenstrich getroffene 
Regelung schließt die Geltendmachung von Ansprüchen ge-
gen die Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilinhaber 
nicht aus.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, 
im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen die 
Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die Geltendma-
chung dieser Ansprüche durch die Anteilinhaber nicht aus.

8. Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung je-
derzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu kündigen. 
In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, 
den Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements 
aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmi-
gung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank 
zur Depotbank zu bestellen; bis dahin wird die bisherige De-
potbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren 
Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die De-
potbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depot-
bankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat not-
wendigerweise die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 
des Verwaltungsreglements zur Folge, sofern die Verwal-
tungsgesellschaft nicht zuvor eine andere Bank mit Geneh-
migung der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Depotbank 
bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der vorheri-
gen Depotbank übernimmt.

Artikel 4 Allgemeine Richtlinien für die Anla-
gepolitik

Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik des Fonds 
werden auf der Grundlage der nachfolgenden allgemeinen 
Richtlinien im Sonderreglement des Fonds festgelegt.

1. Notierte Wertpapiere

Das Fondsvermögen wird grundsätzlich in Wertpapieren an-
gelegt, die an einer Wertpapierbörse oder an einem anderen 
anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß 
funktionierenden geregelten Markt ("geregelter Markt") in-
nerhalb der Kontinente von Europa, Nord- und Südamerika, 
Australien (mit Ozeanien), Afrika oder Asien amtlich notiert 
bzw. gehandelt werden.

2. Neuemissionen

Ein Fondsvermögen kann Neuemissionen enthalten, sofern 
diese

a) in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthal-
ten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Bör-
se oder zum Handel an einem anderen geregelten Markt 
zu beantragen, und
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b) spätestens ein Jahr nach Emission an einer Börse amtlich 
notiert oder zum Handel an einem anderen geregelten 
Markt zugelassen werden.

Sofern die Zulassung an einem der unter Ziffer 1 dieses Arti-
kels genannten Märkte nicht binnen Jahresfrist erfolgt, sind 
Neuemissionen als nicht notierte Wertpapiere gemäß Ziffer 3 
dieses Artikels anzusehen und in die dort erwähnte Anlage-
grenze einzubeziehen.

3. Nicht notierte Wertpapiere

Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Wertpa-
pieren angelegt werden, die weder an einer Börse amtlich 
notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt 
werden. Die Anlage in nicht notierten Wertpapieren darf zu-
sammen mit den verbrieften Rechten gemäß Ziffer 4 dieses 
Artikels 10 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschrei-
ten.

4. Verbriefte Rechte

Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in verbrief-
ten Rechten angelegt werden, die ihren Merkmalen nach 
Wertpapieren gleichgestellt werden können, die übertragbar 
und veräußerbar sind und deren Wert an jedem Bewertungs-
tag gemäß Artikel 7 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements ge-
nau bestimmt werden kann. Die Anlage in verbrieften Rech-
ten darf zusammen mit den Wertpapieren gemäß Ziffer 3 
dieses Artikels 10 % des Netto-Fondsvermögens nicht über-
schreiten.

5. Organismen für gemeinsame Anlagen 

Mindestens 20 % des Wertes des Nettofondsvermögens 
werden in offene Investmentvermögen (z.B. Aktienfonds, 
Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Geldmarktfonds oder 
offenen Immobilienfonds) angelegt.

6. Anlagegrenzen

a) Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Wert-
papieren ein- und desselben Emittenten angelegt wer-
den. Der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in 
deren Wertpapieren mehr als 5 % des Netto-Fondsver-
mögens investiert sind, ist auf höchstens 40 % des Netto-
Fondsvermögens begrenzt.

b) Der unter a) genannte Prozentsatz von 10 % erhöht sich 
auf 35 % und der ebendort genannte Prozentsatz von 
40 % entfällt für Wertpapiere, die von den folgenden 
Emittenten begeben oder garantiert werden:
• Mitgliedstaaten der Europäischen Union ("EU") und 

deren Gebietskörperschaften;
• Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind;
• internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen 

Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der 
EU angehört. 

c) Die unter a) genannten Prozentsätze erhöhen sich von 
10 % auf 25 % bzw. von 40 % auf 80 % für Schuldver-
schreibungen, welche von Kreditinstituten, die in einem 
Mitgliedstaat der EU ansässig sind, begeben werden, so-
fern
• diese Kreditinstitute aufgrund eines Gesetzes einer 

besonderen öffentlichen Aufsicht zum Schutz der In-
haber solcher Schuldverschreibungen unterliegen,

• der Gegenwert solcher Schuldverschreibungen dem 
Gesetz entsprechend in Vermögenswerten angelegt 
wird, die während der gesamten Laufzeit dieser 
Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 
Verbindlichkeiten ausreichend decken und

• die erwähnten Vermögenswerte beim Ausfall des 
Emittenten vorrangig zur Rückzahlung von Kapital 
und Zinsen bestimmt sind. 

d) Die Anlagegrenzen unter a) bis c) dürfen nicht kumuliert 
werden. Hieraus ergibt sich, daß Anlagen in Wertpapie-
ren ein- und desselben Emittenten grundsätzlich 35 % 
des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

e) Die Verwaltungsgesellschaft wird für die Gesamtheit der 
von ihr verwalteten Fonds stimmberechtigte Aktien inso-
weit nicht erwerben, als ein solcher Erwerb ihr einen we-
sentlichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des Emitten-
ten gestattet.

f) Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds höchs-
tens 10 %
• der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen 

stimmrechtslosen Aktien,
• der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen 

Schuldverschreibungen,
• der Anteile eines Organismus für gemeinsame Anla-

gen (”OGA”)erwerben.
Bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds be-
stehen (sog. Umbrella-Fonds), bezieht sich die vorste-

hend unter dem dritten Gedankenstrich aufgeführte An-
lagegrenze jeweils auf einen Teilfonds. Die Anlagegrenz-
en des zweiten und dritten Gedankenstriches bleiben in-
soweit außer Betracht, als das Gesamtemissionsvolumen 
der erwähnten Schuldverschreibungen beziehungsweise 
die Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile eines OGA 
zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermittelt werden kann.
Die hier unter e) und f) aufgeführten Anlagegrenzen sind 
auf solche Wertpapiere nicht anzuwenden, die von Mit-
gliedstaaten der EU oder deren Gebietskörperschaften 
oder von Staaten, die nicht Mitgliedstaat der EU sind, be-
geben oder garantiert oder von internationalen Organis-
men öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens 
ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben werden.
Die hier unter e) und f) aufgeführten Anlagegrenzen sind 
ferner nicht anwendbar auf den Erwerb von Aktien oder 
Anteilen an Gesellschaften mit Sitz in einem Staat, der 
nicht Mitgliedstaat der EU ist, sofern:
• solche Gesellschaften hauptsächlich Wertpapiere von 

Emittenten mit Sitz in diesem Staat erwerben,
• der Erwerb von Aktien oder Anteilen einer solchen 

Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
dieses Staates den einzigen Weg darstellt, um in 
Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in diesem Staat 
zu investieren,

• die erwähnten Gesellschaften im Rahmen ihrer Anla-
gepolitik Anlagegrenzen respektieren, die denjenigen 
gemäß Artikel 4 Ziffer 5 und Ziffer 6 a) bis f) des Ver-
waltungsreglements entsprechen. Artikel 4 Ziffer 16 
des Verwaltungsreglements ist entsprechend anzu-
wenden.

g) Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds abwei-
chend von a) bis d) ermächtigt werden, unter Beachtung 
des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100 % des 
Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener 
Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der 
EU, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der 
nicht Mitgliedstaat der EU ist oder von internationalen 
Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen we-
nigstens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben 
oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere im 
Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen 
begeben worden sind, wobei Wertpapiere aus ein- und 
derselben Emission 30 % des Netto-Fondsvermögens 
nicht überschreiten dürfen.

7. Optionen

a) Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögens-
wert an einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt ("Ausü-
bungszeitpunkt") oder während eines im Voraus be-
stimmten Zeitraumes zu einem im Voraus bestimmten 
Preis ("Ausübungspreis") zu kaufen (Kauf- oder "Call"-
Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder "Put"-Opti-
on). Der Preis einer Call- oder Put-Option ist die Options-
"Prämie".

b) Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung der in 
diesem Absatz erwähnten Anlagebeschränkungen für 
den Fonds Call-Optionen und Put-Optionen auf Wertpa-
piere, Börsenindices, Finanzterminkontrakte und sonstige 
Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, sofern diese 
Optionen an einer Börse oder an einem anderen geregel-
ten Markt gehandelt werden.
Darüber hinaus können für den Fonds Optionen der be-
schriebenen Art ge- und verkauft werden, die nicht an ei-
ner Börse oder an einem anderen geregelten Markt ge-
handelt werden ("over-the-counter"- oder "OTC"-Optio-
nen), sofern die Vertragspartner des Fonds erstklassige, 
auf solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute sind.

c) Die Summe der Prämien für den Erwerb der unter b) ge-
nannten Optionen darf 15 % des Netto-Fondsvermögens 
nicht übersteigen.

d) Für den Fonds können Call-Optionen auf Wertpapiere 
verkauft werden, sofern die Summe der Ausübungspreise 
solcher Optionen zum Zeitpunkt des Verkaufs 25 % des 
Netto-Fondsvermögens nicht übersteigt. Diese Anlage-
grenze gilt nicht, soweit verkaufte Call-Optionen durch 
Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente ab-
gesichert sind. Im Übrigen muss der Fonds jederzeit in der 
Lage sein, die Deckung von Positionen aus dem Verkauf 
ungedeckter Call-Optionen sicherzustellen.

e) Verkauft die Verwaltungsgesellschaft für einen Fonds 
Put-Optionen, so muss der Fonds während der gesamten 
Laufzeit der Optionen über ausreichende Zahlungsbereit-
schaft verfügen, um den Verpflichtungen aus dem Opti-
onsgeschäft nachkommen zu können.

8. Finanzterminkontrakte

a) Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Verträge, wel-
che die Vertragsparteien berechtigten beziehungsweise 
verpflichten, einen bestimmten Vermögenswert an einem 
im Voraus bestimmten Zeitpunkt zu einem im Voraus be-
stimmten Preis abzunehmen beziehungsweise zu liefern.

b) Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Finanz-
terminkontrakte als Zinsterminkontrakte sowie als Kon-
trakte auf Börsenindices kaufen und verkaufen, soweit 
diese Finanzterminkontrakte an hierfür vorgesehen Bör-
sen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

c) Durch den Handel mit Finanzterminkontrakten kann die 
Verwaltungsgesellschaft bestehende Aktien- und Ren-
tenpositionen gegen Kursverluste oder Zinsänderungsri-
siken absichern. Mit dem gleichen Ziel kann die Verwal-
tungsgesellschaft Call-Optionen auf Finanzinstrumente 
verkaufen oder Put-Optionen auf Finanzinstrumente kau-
fen.
Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanztermin-
kontrakten und Optionsgeschäften, die der Absicherung 
von Vermögenswerten dienen, darf, in Relation zum Un-
derlying, grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicher-
ten Werte nicht übersteigen.

d) Der Fonds kann Finanzterminkontrakte zu anderen als zu 
Absicherungszwecken kaufen und verkaufen.
Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanztermin-
kontrakten und Optionsgeschäften, die nicht der Absi-
cherung von Vermögenswerten dienen, darf das Netto-
Fondsvermögen zu keiner Zeit übersteigen. Hierbei blei-
ben Verpflichtungen aus Verkäufen von Call-Optionen 
außer Betracht, die durch angemessene Werte im Fonds-
vermögen unterlegt sind.

9. Wertpapierpensionsgeschäfte

Ein Fonds kann von Zeit zu Zeit Wertpapiere in Form von Pensi-
onsgeschäften (repurchase agreements) kaufen, sofern der je-
weilige Vertragspartner sich zur Rücknahme der Wertpapiere 
verpflichtet sowie Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften 
verkaufen. Dabei muss der Vertragspartner eines solchen Ge-
schäftes ein erstklassiges Finanzinstitut und auf solche Geschäf-
te spezialisiert sein. Im Rahmen eines Wertpapierpensionsge-
schäftes erworbene Wertpapiere kann der Fonds während der 
Laufzeit des entsprechenden Wertpapierpensionsgeschäftes 
nicht veräußern. Im Rahmen des Verkaufs von Wertpapieren in 
Form von Wertpapierpensionsgeschäften ist der Umfang der 
Wertpapierpensionsgeschäfte stets auf einem Niveau zu halten, 
das es dem Fonds ermöglicht, jederzeit seiner Verpflichtung zur 
Rücknahme von Anteilen nachzukommen.

10. Wertpapierleihe

Soweit gemäß den rechtlichen Bestimmungen und insbesondere 
dem Rundschreiben CSSF 08/356 vom 04. Juni 2008 in Bezug 
auf den Einsatz von Finanztechniken und –Instrumenten zuläs-
sig und im Rahmen der darin festgelegten Grenzen darf der 
Fonds zur Erzielung eines Kapital- oder Ertragszuwachses oder 
zur Senkung seiner Kosten oder Risiken Wertpapierleihgeschäfte 
tätigen.

Dazu kann der Fonds direkt oder über ein von einem Finanzin-
stitut organisiertes Wertpapierleihsystem verleihen.

Dazu muss der Fonds im Rahmen der Wertpapierleihe grund-
sätzlich über die gesamte Dauer eine Garantie erhalten, deren 
Gegenwert mindestens 90 % des Gesamtwertes der verliehenen 
Wertpapiere entspricht. Diese Garantien müssen die im Rund-
schreiben CSSF 08/356 festgelegten Anforderungen erfüllen 
und setzen sich zum Beispiel, aber nicht ausschließlich aus flüs-
sigen Mitteln, Fondsanteilen, Staatsanleihen und Anleihen von 
erstklassigen Emittenten sowie aus Aktien von Hauptindizes zu-
sammen.

Erhaltene Barsicherheiten können im Einklang mit dem oben ge-
nannten Rundschreiben wiederangelegt werden. Entsteht dabei 
eine Hebelwirkung, ist diese in der Gesamtrisikogrenze zu be-
rücksichtigen.

Sollte der Fonds über ein standardisiertes, von einem anerkann-
ten Wertpapierclearingsystem organisiertes Wertpapierleihsys-
tem verleihen, bedarf es keiner Garantie, sofern die Wertpapier-
leihe im Rahmen von Clearstream Banking S.A., der Clearstream 
Banking Aktiengesellschaft, EUROCLEAR oder einem sonstigen 
anerkannten Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu 
Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels ei-
ner Garantie oder auf andere Weise Sicherheit leistet.

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug 
der damit verbundenen Kosten zum überwiegenden Teil dem 
Fondsvermögen gutgeschrieben.

11. Sonstige Techniken und Instrumente
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a) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für einen Fonds 
sonstiger Techniken und Instrumente bedienen, die Wert-
papiere zum Gegenstand haben, sofern die Verwendung 
solcher Techniken und Instrumente im Hinblick auf die or-
dentliche Verwaltung des Fondsvermögens erfolgt.

b) Dies gilt beispielhaft für Tauschgeschäfte mit Währungen 
oder Zinssätzen, welche im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften vorgenommen werden können oder für Zinster-
minvereinbarungen. Diese Geschäfte sind ausschließlich 
mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierte Fi-
nanzinstitute zulässig und dürfen, zusammen mit den in 
Ziffer 8d dieser Allgemeinen Richtlinien der Anlagepolitik 
beschriebenen Verpflichtungen, grundsätzlich den Ge-
samtwert der von dem Fonds in der entsprechenden 
Währung gehaltenen Vermögenswerte nicht übersteigen.

12. Flüssige Mittel

Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens dürfen in flüssigen Mit-
teln bei der Depotbank oder bei sonstigen Banken gehalten wer-
den. Diese Einlagen müssen nicht durch eine Einrichtung zur Si-
cherung von Einlagen gesichert sein. Die Depotbank ist ver-
pflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten unterhal-
tenen Bankeinlagen zu überwachen. Die Verfügung über solche 
Einlagen bedarf jeweils der Zustimmung der Depotbank. In be-
sonderen Ausnahmefällen können flüssige Mittel auch einen 
Anteil von mehr als 49 % vom Netto-Fondsvermögen einneh-
men, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilinhaber gebo-
ten erscheint.

13. Devisenkurssicherung

a) Zur Absicherung von Devisenkursrisiken – und zwar der 
Zielfonds und innerhalb der Zielfonds - kann der Fonds 
Devisenterminkontrakte sowie Call- und Put-Optionen 
auf Devisen kaufen oder verkaufen sofern solche Devi-
senkontrakte oder Optionen an einer Börse oder an ei-
nem anderen geregelten Markt oder sofern die erwähn-
ten Optionen als OTC-Optionen im Sinne von Ziffer 7 b) 
gehandelt werden unter der Voraussetzung, daß es sich 
bei den Vertragspartnern um erstklassige Finanzeinrich-
tungen handelt, die auf derartige Geschäfte spezialisiert 
sind.

b) Der Fonds kann zu Absicherungszwecken außerdem auch 
Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise umtau-
schen im Rahmen freihändiger Geschäfte, die mit erst-
klassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzin-
stituten abgeschlossen werden.

c) Devisenkurssicherungsgeschäfte setzen in der Regel eine 
unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Werten 
voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die in der gesi-
cherten Währung vom Fonds gehaltenen Werte weder im 
Hinblick auf das Volumen noch bezüglich der Restlaufzeit 
überschreiten.

14. Weitere Anlagerichtlinien

a) Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.
b) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von 

Wertpapieren benutzt werden.
c) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetal-

len, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten 
angelegt werden.

d) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der 
Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen, 
um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in 
denen Anteile vertrieben werden beziehungsweise ver-
trieben werden sollen.

15. Kredite und Belastungsverbote

a) Das Fondsvermögen darf nicht zur Sicherung verpfändet, 
oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet bzw. abge-
treten oder sonst belastet werden, es sei denn, es handelt 
sich um Kreditaufnahmen gem. Buchstabe b).

b) Der Fonds darf dauerhaft und zu Anlagezwecken Kredite 
bis zu einer Obergrenze von 25 % des Netto-Fondsver-
mögens aufnehmen. Daneben kann der Fonds Fremd-
währungen im Rahmen eines "back-to-back"-Darlehens 
erwerben.

c) Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Zeichnung 
nicht voll einbezahlter Wertpapiere können Verbindlich-
keiten zu Lasten des Fondsvermögens übernommen wer-
den, die jedoch zusammen mit den Kreditverbindlichkei-
ten gemäß Buchstabe b) 10 % des Netto-Fondsvermö-
gens nicht überschreiten dürfen.

d) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite ge-
währt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen einge-
gangen werden.

16. Überschreitung von Anlagebeschränkungen

a) Anlagebeschränkungen dieses Artikels müssen nicht ein-
gehalten werden, sofern sie im Rahmen der Ausübung 
von Bezugsrechten, die den im Fondsvermögen befindli-
chen Wertpapieren beigefügt sind, überschritten werden.

b) Neu aufgelegte Fonds können für eine Frist von sechs 
Monaten ab Genehmigung des Fonds von den Anlage-
grenzen in Ziffer 6 a) bis d) und g) dieses Artikels abwei-
chen.

c) Werden die in diesem Artikel genannten Anlagebe-
schränkungen unbeabsichtigt oder durch Ausübung von 
Bezugsrechten überschritten, so wird die Verwaltungsge-
sellschaft vorrangig anstreben, die Normalisierung der 
Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilin-
haber zu erreichen.

Artikel 5 Anteile an dem Fonds und Anteil-
klassen

1. Anteile an dem Fonds werden durch Anteile verkörpert, wel-
che in Globalurkunden, die auf den Inhaber lauten, verbrieft 
sind, sofern im Sonderreglement des Fonds keine andere Be-
stimmung getroffen wird. Die Anleger haben keinen An-
spruch auf Auslieferung effektiver Stücke.

2. Alle Anteile des Fonds haben grundsätzlich gleiche Rechte.

3. Das Sonderreglement des Fonds kann Anteile verschiedener 
Klassen ausgeben, die sich beispielsweise in der Ertragsver-
wendung oder der Berechnung eines Ausgabekostenauf-
schlages unterscheiden. Weitere Einzelheiten hierzu werden 
gegebenenfalls im Sonderreglement des Fonds geregelt.

Sollte ein Anleger bei Zeichnung von Anteilen der ausschließ-
lich institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen den Sta-
tus eines institutionellen Investors im Wege der Erregung 
oder Aufrechterhaltung eines Irrtums durch Vorspiegelung 
objektiv oder subjektiv falscher oder durch Unterdrückung 
wahrer Tatsachen erwecken beziehungsweise aufrechterhal-
ten oder diesen Status verlieren und die gezeichneten Anteile 
nicht unverzüglich zurückgeben, muss er den Fonds für jegli-
che finanzielle und steuerliche Konsequenzen entschädigen.

Erfüllt ein Anleger die an den Status eines institutionellen 
Anlegers gestellten Anforderungen nicht mehr, so kann die 
Verwaltungsgesellschaft ohne vorherige Mitteilung alle im 
Besitz dieses Anlegers befindlichen Anteile zwangsweise zu-
rückkaufen beziehungsweise den Rückkauf veranlassen.

4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme 
von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertragscheine erfolgen bei 
der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede 
Zahlstelle.

5. Falls für den Fonds mehrere Anteilklassen eingerichtet wer-
den, erfolgt die Anteilwertberechnung (Artikel 7) für jede An-
teilklasse durch Teilung des Wertes des Netto-Fondsvermö-
gens, der einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der 
am Handelstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse.

Artikel 6 Ausgabe von Anteilen und die Be-
schränkung der Ausgabe von Anteilen

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Sonderregle-
ment des Fonds festgelegten Ausgabepreis und zu den dort 
bestimmten Bedingungen. Die Verwaltungsgesellschaft hat 
bei der Ausgabe von Anteilen des Fonds die Gesetze und 
Vorschriften aller Länder, in welchen Anteile angeboten wer-
den, zu beachten.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit 
nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückwei-
sen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, 
aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse 
der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwal-
tungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse der 
Anlagepolitik oder im Falle der Gefährdung der spezifischen 
Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint.

3. Zeichnungsanträge werden an jedem Tag, der zugleich 
Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main ist, an-
genommen („Handelstag“). Der Erwerb von Anteilen erfolgt 
grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Handelsta-
ges.

Zeichnungsanträge, die bis spätestens 16.00 Uhr (Luxem-
burger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungsgesell-
schaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des An-
teilwertes dieses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung 
des Anteilwertes wird für einen Handelstag am Bewertungs-
tag gemäß Artikel 7, Ziffer 1 durchgeführt, sodass die ent-
sprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewer-
tungstag vorgenommen wird.

Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger 
Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-
den Handelstag eingegangen und werden auf der Grundlage 
des Anteilwertes des folgenden Handelstages abgerechnet. 
Da die Berechnung des Anteilwertes für den folgenden Han-
delstag jedoch erst am nächsten Bewertungstag durchge-
führt wird, erfolgt eine entsprechende Abrechnung für die 
Anleger ebenfalls erst am nächsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass 
die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem An-
leger zum Zeitpunkt der Einreichung des Zeichnungsantrags 
unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen 
nach dem entsprechenden Handelstag in der Fondswährung 
zahlbar.

5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabe-
preises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesell-
schaft von der Depotbank zugeteilt. Im Zusammenhang mit 
Anlage- und Entnahmeplänen wird der Ausgabeaufschlag 
nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen berechnet.

6. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträ-
ge eingehende Zahlungen unverzüglich zinslos zurückzah-
len.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem eigenen Ermes-
sen vollständige oder teilweise Zeichnungen gegen Sachleis-
tungen akzeptieren. In diesem Fall muss die Sacheinlage im 
Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkun-
gen des Fonds stehen. Ausserdem werden diese Anlagen 
durch den von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten 
Wirtschaftsprüfer geprüft.

Artikel 7 Anteilwertberechnung

1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Son-
derreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswäh-
rung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Ver-
waltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Drit-
ten an jedem einem Handelstag folgenden Tag, der zugleich 
Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main ("Be-
wertungstag") ist, berechnet. Die Berechnung erfolgt durch 
Teilung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am 
Handelstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds.

2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsät-
zen berechnet:

a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer 
Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügba-
ren bezahlten Kurs des dem Bewertungstag vorhergehen-
den Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente an mehreren Börsen amtlich no-
tiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maß-
gebend. 
Aktien/Anteile von anderen OGAW und/oder OGA wer-
den grundsätzlich zum letzten, unmittelbar vor dem Be-
wertungstag bekannten Rücknahmepreis bewertet.

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an ei-
ner Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen 
geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem 
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und 
nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vor-
hergehenden Handelstages sein darf und den die Verwal-
tungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu 
dem die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ver-
kauft werden können.

c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für 
andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente keine Kurse fest-
gelegt werden, werden diese Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente ebenso wie alle anderen Vermögens-
werte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die 
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und all-
gemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüf-
baren Bewertungsregeln (z. B. auf Basis der Marktrendi-
te) festlegt.

d) Sofern dies im Sonderreglement ausdrücklich bestimmt 
ist, werden die Bewertungskurse der unter a) oder b) ge-
nannten Anlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als 6 
Monaten, ausgehend von den jeweiligen Nettoerwerbs-
kursen, respektive Bewertungskursen 6 Monate vor Fäl-
ligkeit, unter Konstanthaltung der daraus berechneten 
Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis ange-
glichen. Bei größeren Änderungen der Marktverhältnisse 
kann die Bewertungsbasis der einzelnen Anlagen den ak-
tuellen Marktrenditen angepaßt werden.
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e) Die Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich Zin-
sen bewertet.

f) Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 
Tagen werden zum Renditekurs bewertet, sofern ein ent-
sprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesell-
schaft und der Bank, bei der das jeweilige Festgeld ange-
legt wurde, geschlossen wurde, gemäß dem die Festgel-
der jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Rea-
lisationswert entspricht.

g) Sofern dies im Sonderreglement ausdrücklich bestimmt 
ist, werden die Zinserträge bis einschließlich zum dritten 
Bewertungstag nach dem jeweiligen Handelstag bei Be-
rücksichtigung der entsprechenden Kosten in die Bewer-
tung einbezogen. Sollte das Sonderreglement eine von 
Artikel 6, Ziffer 4. abweichende Zahl von Bewertungsta-
gen bestimmen, innerhalb derer der Ausgabepreis nach 
dem entsprechenden Handelstag zahlbar ist, werden die 
Zinserträge für die Anzahl Bewertungstage nach dem je-
weiligen Handelstag bei Berücksichtigung der entspre-
chenden Kosten in die Bewertung einbezogen.

h) Anlagen, welche auf eine Währung lauten, die nicht der 
Währung des Fonds entspricht, werden zu dem unter Zu-
grundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr 
(16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des 
dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die 
Währung des Fonds umgerechnet. Gewinne und Verluste 
aus gemäß Artikel 4 Ziffer 13 abgeschlossenen Devisen-
transaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abge-
setzt.

i) Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche und Ver-
bindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert an-
gesetzt.

3. Sofern für den Fonds verschiedene Anteilklassen gemäß Ar-
tikel 5 Ziffer 3. des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, 
ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Beson-
derheiten:

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Ziffer 1. 
dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklas-
se separat.

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen er-
höht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse 
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mit-
telabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermin-
dert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse 
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.

c) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteil-
wert der – ausschüttungsberechtigten  Anteile der An-
teilklasse A um den Betrag der Ausschüttung. Damit ver-
mindert sich zugleich der prozentuale Anteil der Anteil-
klasse A am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, 
während sich der prozentuale Anteil der nicht 
ausschüttungsberechtigten  Anteilklasse T am gesamten 
Netto-Fondsvermögen erhöht.

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt wer-
den.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rück-
nahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zuläs-
sigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, 
den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages 
bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen 
Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleich-
zeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

6. Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Be-
wertung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien un-
möglich oder unsachgerecht erscheinen lassen oder falls für 
die unter Buchstabe a) genannten Investmentanteile die 
Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise fest-
gelegt werden, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, 
andere, von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allge-
mein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare 
Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Be-
wertung des Fondsvermögens zu erreichen.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Anteilwert im Wege 
eines Anteilsplittings unter Ausgabe von Gratisanteilen he-
rabsetzen.

Artikel 8 Einstellung der Berechnung des An-
teilwertes

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für den Fonds die 
Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn 
und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erfor-
derlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichti-
gung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, ins-
besondere:

a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer 
Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des 
Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen 
ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feierta-
gen) oder der Handel an dieser Börse beziehungsweise an 
dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder einge-
schränkt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über An-
lagen des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmög-
lich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe 
frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwer-
tes ordnungsgemäß durchzuführen;

c) im Falle einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindun-
gen oder aus irgendeinem Grund der Wert eines Vermö-
genswertes nicht schnell oder genau genug bestimmt 
werden kann.

2. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bezie-
hungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung un-
verzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern 
veröffentlichen, in denen Anteile des Fonds zum öffentlichen 
Vertrieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern mittei-
len, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben.

Artikel 9 Rücknahme von Anteilen

1. Die Anteilinhaber des Fonds sind berechtigt, jederzeit die 
Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des 
Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort be-
stimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rücknahme er-
folgt nur an einem Handelstag.

2. Rücknahmeanträge werden an jedem Handelstag angenom-
men. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum 
Rücknahmepreis des jeweiligen Handelstages.

Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungs-
gesellschaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert die-
ses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung des Anteil-
wertes wird für einen Handelstag am Bewertungstag gemäß 
Artikel 7, Ziffer 1 durchgeführt, sodass die entsprechende 
Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewertungstag 
vorgenommen wird.

Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger 
Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-
den Handelstag eingegangen und werden zum Anteilwert 
des folgenden Handelstages abgerechnet. Da die Berech-
nung des Anteilwertes für den folgenden Handelstag jedoch 
erst am nächsten Bewertungstag durchgeführt wird, erfolgt 
eine entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls 
erst am nächsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, daß 
die Rücknahme von Anteilen auf der Grundlage eines dem 
Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Rücknahmean-
trags unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

3. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von 
drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Handels-
tag, sofern im Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche Rück-
nahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen 
Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, erst 
zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des 
Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. Anleger, die ihre 
Anteile zur Rücknahme angeboten haben, werden von einer 
Aussetzung der Rücknahme sowie von der Wiederaufnahme 
der Rücknahme unverzüglich in geeigneter Weise in Kenntnis 
gesetzt.

5. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als 
keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrechtliche 
Vorschriften oder andere, von der Depotbank nicht beein-
flußbare Umstände die Überweisung des Rücknahmepreises 
in das Land des Antragstellers verbieten.

6. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile ein-
seitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, 
soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber 
oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds 
erforderlich erscheint.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem eigenen Ermes-
sen auf Anfrage des Anlegers Rücknahmen gegen Sachleis-
tungen akzeptieren. In diesem Fall dürfen diese Rücknahmen 
keine negative Auswirkung auf die übrigen Anleger haben 
und werden durch den von der Verwaltungsgesellschaft be-
auftragten Wirtschaftsprüfer geprüft.

Artikel 10 Rechnungsjahr und Abschlussprü-
fung

1. Das Rechnungsjahr des Fonds wird im Sonderreglement des 
Fonds festgelegt.

2. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Wirtschafts-
prüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt 
wird.

Artikel 11 Ertragsverwendung

1. Die Ertragsverwendung des Fonds wird im Sonderreglement 
des Fonds festgelegt.

2. Die Ausschüttung kann bar oder in Form von Gratisanteilen 
erfolgen.

3. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Erträge aus Zin-
sen und/oder Dividenden abzüglich Kosten ("ordentliche 
Netto-Erträge") sowie netto realisierte Kursgewinne kom-
men. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie 
sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Net-
to-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter 
die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Ziffer 1. des Verwal-
tungsreglements sinkt.

4. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag aus-
gegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen, die zehn 
Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung 
nicht abgefordert wurden, sind verjährt.

5. Ausschüttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von An-
teilklassen gemäß Artikel 5 Ziffer 3. des Verwaltungsregle-
ments die Anteile der Klasse A. Im Falle einer Ausschüttung 
von Gratisanteilen gemäß Ziffer 2. sind diese Gratisanteile 
der Anteilklasse A zuzurechnen.

Artikel 12 Dauer und Auflösung des Fonds

1. Die Dauer des Fonds ist im Sonderreglement festgelegt.

2. Unbeschadet der Regelung gemäß Ziffer 1. dieses Artikels 
kann der Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft 
aufgelöst werden, sofern im Sonderreglement keine gegen-
teilige Bestimmung getroffen wird.

3. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fäl-
len:

a) wenn die im Sonderreglement des Fonds festgelegte 
Dauer abgelaufen ist;

b) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne 
daß eine neue Depotbankbestellung innerhalb der ge-
setzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;

c) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder 
aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;

d) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Mo-
naten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Ar-
tikel 1 Ziffer 1. des Verwaltungsreglements bleibt;

e) in anderen, im Gesetz vom 17. Dezember 2010 oder im 
Sonderreglement des Fonds vorgesehenen Fällen.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Fonds auflö-
sen, sofern seit dem Zeitpunkt der Auflegung erhebliche 
wirtschaftliche und/oder politische Änderungen eingetreten 
sind oder das Vermögen des Fonds unter den Gegenwert von 
EUR 50 Mio. sinkt und ein hierzu korrespondierender Be-
schluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft 
im Rahmen der Ausübung seines Ermessens berücksichtigt, 
dass das Interesse der Anleger des bestehenden Fonds eine 
der obenstehend genannten Maßnahmen gebietet.

In den beiden Monaten, die dem Zeitpunkt der Auflösung ei-
nes auf bestimmte Zeit errichteten Fonds vorangehen, wird 
die Verwaltungsgesellschaft den entsprechenden Fonds ab-
wickeln. Dabei werden die Vermögensanlagen veräußert, die 
Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten getilgt.

Die Auflösung bestehender, unbefristeter Fonds wird min-
destens 30 Tage zuvor entsprechend Artikel 16, Ziffer 5 ver-
öffentlicht. Die in Ziffer 5 enthaltene Regelung gilt entspre-
chend für sämtliche nicht nach Abschluss des Liquidations-
verfahrens eingeforderten Beträge.

5. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds 
führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Rück-
nahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten 
im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die Depotbank 
wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten 
und Honorare ("Netto-Liquidationserlös"), auf Anweisung 
der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von 
derselben oder von der Depotbank ernannten Liquidatoren 
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unter die Anteilinhaber des Fonds nach deren Anspruch ver-
teilen.

Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Li-
quidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen wor-
den ist, wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro um-
gerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des Liqui-
dationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der 
Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo dieser 
Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen 
Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.

6. Die Anteilinhaber, deren Erben beziehungsweise Rechts-
nachfolger oder Gläubiger können weder die Auflösung noch 
die Teilung des Fonds beantragen.

Artikel 13 Allgemeine Kosten

1. Neben den im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Kos-
ten können dem Fonds folgende Kosten belastet werden:

a) bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren 
und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds 
und für deren Verwahrung sowie bankübliche und invest-
mentfondsspezifische Spesen für Transaktionen in Ziel-
fonds.
Soweit ein Fonds in Zielfonds anlegt, die von der Verwal-
tungsgesell-schaft oder einer konzernzugehörigen Ge-
sellschaft aufgelegt und verwaltet werden, erfolgt diese 
Anlage zum Inventarwert. Die übrigen im Verkaufspros-
pekt sowie den Vertragsbedingungen des Zielfonds auf-
geführten und berechneten Kosten bleiben hiervon unbe-
rührt (z.B. durch die im Zielfonds anfallende Verwal-
tungsvergütung).

b) Kosten der Vorbereitung, der amtlichen Prüfung, der Hin-
terlegung und Veröffentlichung der Fondsreglements ein-
schließlich eventueller Änderungsverfahren und anderer 
mit dem Fonds im Zusammenhang stehenden Verträge 
und Regelungen sowie der Abwicklung und Kosten von 
Zulassungsverfahren bei den zuständigen Stellen;

c) Kosten für den Druck und Versand der Anteilzertifikate 
sowie die Vorbereitung, den Druck und Versand der Ver-
kaufsprospekte sowie der Jahres- und Zwischenberichte 
und anderer Mitteilungen an die Anteilinhaber in den zu-
treffenden Sprachen, Kosten der Veröffentlichung der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie aller anderen Be-
kanntmachungen;

d) andere Kosten der Verwaltung;
e) Honorare der Wirtschaftsprüfer;
f) etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften;
g) ein angemessener Teil an den Kosten für die Werbung 

und an solchen, welche direkt in Zusammenhang mit dem 
Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;

h) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Inte-
resse der Anteilinhaber handeln;

i) Kosten und evtl. entstehende Steuern, die auf das Fonds-
vermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Las-
ten des Fonds erhoben werden;

j) Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und die Gebühren 
der Aufsichtsbehörden und/oder Kosten für die Registrie-
rung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in verschiede-
nen Ländern, sowie der Repräsentanten und steuerlichen 
Vertretern sowie der Zahlstellen in den Ländern, in denen 
die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind;

k) Kosten für das Raten des Fonds durch international aner-
kannte Ratingagenturen;

l) Kosten für die Einlösung von Ertragscheinen sowie für 
den Druck und Versand der Ertragschein-Bogenerneue-
rung;

m) Kosten der Auflösung einer Fondsklasse oder des Fonds
n) Kosten für Wertpapierdarlehensprogramme.

Sowohl die im Sonderreglement des Fonds als auch die in 
diesem Artikel unter den Buchstaben a) bis n) aufgeführten 
Kosten verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwert-
steuer.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus dem Fonds kalender-
täglich, falls zutreffend, eine in der Übersicht ”Der Fonds im 
Überblick” geregelte erfolgsabhängige Vergütung in Höhe 
des Betrages erhalten, um den die Wertentwicklung der um-
laufenden Anteile die Wertentwicklung des Referenzindexes 
übersteigt.

Die als Entgelte und Kosten gezahlten Beträge werden in den 
Jahresberichten aufgeführt.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst dem laufenden Ein-
kommen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst 
dann dem Fondsvermögen.

Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögens-
werten verbundenen Kosten und Bearbeitungsgebühren 
werden in den Einstandspreis eingerechnet bzw. beim Ver-
kaufserlös abgezogen.

Artikel 14 Verjährung und Vorlegungsfrist

1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsge-
sellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gericht-
lich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in 
Artikel 12 Ziffer 5 des Verwaltungsreglements enthaltene 
Regelung.

2. Die Vorlegungsfrist für Ertragscheine beträgt fünf Jahre ab 
Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung. 
Ausschüttungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgefor-
dert worden sind, verjähren zugunsten des Fonds. Die Ver-
waltungsgesellschaft ist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, 
Ausschüttungsbeträge an Anteilinhaber, die ihre Ansprüche 
auf Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist gel-
tend machen, zu Lasten des Fondsvermögens auszuzahlen.

Artikel 15 Änderungen

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsregle-
ment und/oder das Sonderreglement mit Zustimmung der 
Depotbank jederzeit ganz oder teilweise ändern.

2. Sollte bei Fonds, die bei der Berechnung der erfolgsabhängi-
gen Vergütung einen Vergleichsindex heranziehen, dieser 
Vergleichsindex nicht mehr zur Verfügung stehen, ist die Ver-
waltungsgesellschaft ermächtigt, an dessen Stelle einen an-
deren Index zu wählen, der dem ursprünglichen Index ent-
spricht. Die Anleger werden hierüber mittels einer Hinweis-
bekanntmachung informiert.

Artikel 16 Veröffentlichungen

1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements 
und des Sonderreglements sowie eventuelle Änderungen 
derselben werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in 
Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterle-
gung wird im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-
ons", dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mé-
morial") veröffentlicht.

2. Ausgabe- und Rücknahmepreis können bei der Verwaltungs-
gesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Vertriebs-
stelle erfragt werden.

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Ver-
kaufsprospekt, einen geprüften Jahresbericht sowie einen 
Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen des Großherzogtums Luxemburg.

4. Die unter Ziffer 3. dieses Artikels aufgeführten Unterlagen 
des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahl- und 
Vertriebsstelle kostenlos erhältlich.

5. Die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungs-
reglements wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in 
mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen 
eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.

Vorbehaltlich der einzelfallbezogenen Genehmigung durch 
die CSSF sowie entgegenstehender Bestimmungen in den je-
weiligen Vertriebsländern des Fonds darf eine der beiden 
vorgenannten Pflichtveröffentlichungen in überregionalen 
Tageszeitungen auch durch eine Internetpublikation auf ei-
ner den Anteilinhabern des Fonds zugänglichen Webseite er-
setzt werden.

Artikel 17 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
und Vertragssprache

1. Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des 
Fonds unterliegen dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen 
des Verwaltungsreglements sowie des Sonderreglements die 
Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches 
gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, 
der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Ge-
richtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum 
Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank 
sind berechtigt, sich selbst und den Fonds im Hinblick auf 
Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen, der Ge-
richtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwer-

fen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben wer-
den, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die 
in dem betreffenden Land ansässig sind.

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements und des 
Sonderreglements ist maßgeblich, falls im Sonderreglement 
nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen 
wurde.

Artikel 18 In-Kraft-Treten

Das Verwaltungsreglement, das Sonderreglement sowie jegliche 
Änderung derselben treten am Tage ihrer Unterzeichnung in 
Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Die Unterschrift der Depotbank erfolgt bezüglich der von ihr im 
Einzelfall übernommenen Depotbankfunktion. Der Name der 
Depotbank ist im Sonderreglement genannt.

Luxemburg, den 1. Juli 2011

Die Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.

Die Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
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Sonderreglement UI Vario: 2

Für den UI Vario: 2 ist das Verwaltungsreglement vom 1. Juli 
2011 das beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg 
hinterlegt wird und bei dem der Hinweis auf die Hinterlegung 
am 1. Juli 2011 im Mémorial veröffentlicht wird, einschließlich 
aller zukünftigen Änderungen integraler Bestandteil. 

Ergänzend beziehungsweise abweichend zum Verwaltungsreg-
lement gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderre-
glements, das am 1. Juli 2011 in Kraft tritt. Es ersetzt die vorher-
gehende Fassung vom 30. Dezember 2010.

Der Hinweis auf die Hinterlegung dieses Sonderreglements beim 
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg wird am 30. 
September 2011 im Mémorial veröffentlicht. 

Artikel 19 Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik von UI Vario: 2 (der "Fonds") ist die Er-
wirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Ka-
pitals. 

Das Fondsvermögen des UI Vario: 2 wird schwerpunktmäßig (bis 
zu 100%) in Anteilen anderer Fonds des offenen Typs (Ziel-
fonds) angelegt werden, sofern es sich bei diesen Zielfonds um 
Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) han-
delt oder diese Zielfonds in ihrer Anlagepolitik dem Grundsatz 
der Risikostreuung in ähnlicher Weise verpflichtet sind wie Lu-
xemburger OGA´s, die dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 
über die Organismen für gemeinsame Anlagen entsprechend 
aufgelegt wurden und diese einer der Luxemburger Aufsichtsbe-
hörde vergleichbaren Aufsicht unterstehen. Die Anlage wird sich 
in diesem Fall auf Zielfonds aus Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan oder 
der Schweiz beschränken. 

Abweichend zu Artikel 4, Ziffer 6, Buchstabe f des Verwaltungs-
reglements darf die Verwaltungsgesellschaft bis zu 100% der 
umlaufenden Anteile eines Luxemburger OGA erwerben. Bis zu 
70% der umlaufenden Anteile eines OGA können erworben 
werden, sofern diese nach dem Recht eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Japan oder der Schweiz aufgelegt sind und in ihrer Ri-
sikostreuung in ähnlicher Weise verpflichtet sind wie Luxembur-
ger OGA´s. Für eine Dauer von 12 Monaten braucht letztge-
nannte Grenze von 70% nicht eingehalten werden sofern es sich 
bei den Zielfonds um neu aufgelegte OGA´s handelt.

Die Anlage erfolgt vorwiegend in Zielfonds, die von konzernzu-
gehörigen Gesellschaften verwaltet werden. Die Hauptanlage-
politik dieser Zielfonds darf nicht die Investition in andere OGA´s 
vorsehen. Ferner darf es sich bei den Zielfonds nicht um Future- 
oder Venture-Capital-Fonds handeln.

Das Fondsvermögen muss zu jeder Zeit eine angemessene Risi-
kostreuung aufweisen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds daneben 
der in Artikel 4 des Verwaltungsreglements beschriebenen Tech-
niken und Instrumente bedienen.

Artikel 20 Fondswährung, Ausgabe- und 
Rücknahmepreis von Anteilen

1. Fondswährung ist der Euro (EUR).

2. Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben. Ausgabe-
preis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreg-
lements. 

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

Artikel 21 Anteile

1. Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein An-
spruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht. 

2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.

3. Die Anteile des Fonds sind ausschließlich institutionellen An-
legern vorbehalten. Sollte ein Anleger Anteile zu Unrecht er-
halten haben, kann die Verwaltungsgesellschaft diese Antei-
le zwangsweise zurücknehmen.

Artikel 22 Ertragsverwendung

1. Die vom Fonds vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge 
sowie sonstige Erträge abzüglich der Kosten ("ordentliche 
Netto-Erträge") werden nicht ausgeschüttet, sondern im 
Fondsvermögen thesauriert.

2. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, von Zeit zu Zeit 
die ordentlichen Nettoerträge und/oder realisierten Kapital-
gewinne sowie alle sonstigen Erträge nicht wiederkehrender 
Art abzüglich realisierter Kapitalverluste ("außerordentliche 
Nettoerträge") ganz oder teilweise in Form von Gratisantei-
len auszuschütten. Eventuell verbleibende Bruchteile werden 
in diesem Fall bar ausbezahlt.

Artikel 23 Depotbank

Depotbank ist die DZ PRIVATBANK S.A. 

Artikel 24 Kosten für die Verwaltung und Ver-
wahrung des Fondsvermögens

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine 
jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 0,3 % auf das 
Netto-Fondsvermögen zu erhalten, die auf der Basis des 
durchschnittlichen kalendertäglichen Nettovermögens des 
Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen 
und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.

2. Die Depotbank erhält eine Bearbeitungsgebühr von EUR 
125,00 je Wertpapiertransaktion; daneben werden ihr frem-
de Verwahr- und Abwicklungsgebühren erstattet. 

Artikel 25 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Mai, erstmals am 
31. Mai 2001.

Artikel 26 Dauer des Fonds

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Luxemburg, den 1. Juli 2011

Die Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.

Die Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
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Der Fonds im Überblick

*) Im Übrigen wird insbesondere auf Artikel 13 des Verwaltungsreglements – Allgemeine Kosten – sowie auf das Sonderreglements - Anlagepolitik – verwiesen.

Fonds UI Vario: 2

Währung EUR

WP-Kenn-Nr. / ISIN 930 453 / LU0106307621

Anteile Die Anteile des Fonds sind ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Sollte ein Anleger Anteile zu Unrecht erhalten haben, kann die Ver-
waltungsgesellschaft diese Anteile zwangsweise zurücknehmen.

Ziel der Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik von UI Vario: 2 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Anlagegrundsätze Das Fondsvermögen des UI Vario: 2 wird schwerpunktmäßig (bis zu 100%) in Anteilen anderer Fonds des offenen Typs (Zielfonds) angelegt werden, 
sofern es sich bei diesen Zielfonds um Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) handelt oder diese Zielfonds in ihrer Anlagepolitik 
dem Grundsatz der Risikostreuung in ähnlicher Weise verpflichtet sind wie Luxemburger OGA´s, die dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über die 
Organismen für gemeinsame Anlagen entsprechend aufgelegt wurden und diese einer der Luxemburger Aufsichtsbehörde vergleichbaren Aufsicht 
unterstehen. Die Anlage wird sich in diesem Fall auf Zielfonds aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Japan oder der Schweiz beschränken. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf bis zu 100% der umlaufenden Anteile eines Luxemburger OGA erwerben. Bis zu 70% der umlaufenden Anteile eines 
OGA können erworben werden, sofern diese nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Japan oder der Schweiz aufgelegt sind und in ihrer Risikostreuung in ähnlicher Weise verpflichtet sind wie Luxemburger OGA´s. Für eine 
Dauer von 12 Monaten braucht letztgenannte Grenze von 70% nicht eingehalten werden sofern es sich bei den Zielfonds um neu aufgelegte OGA´s 
handelt.

Die Anlage erfolgt vorwiegend in Zielfonds, die von konzernzugehörigen Gesellschaften verwaltet werden. Die Hauptanlagepolitik dieser Zielfonds 
darf nicht die Investition in andere OGA´s vorsehen. Ferner darf es sich bei den Zielfonds nicht um Future- oder Venture-Capital-Fonds handeln.

Das Fondsvermögen muss zu jeder Zeit eine angemessene Risikostreuung aufweisen.

Ausgabeaufschlag entfällt

Währungs-Risiken
für den Euro-Anleger

Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.

Finanzterminkontrakte Die Verwaltungsgesellschaft kann Finanzterminkontrakte zu anderen als zu Absicherungszwecken kaufen und verkaufen.

Ertragsverwendung Thesaurierend

Verbriefung Globalurkunde 

Erster Ausgabepreis je Anteil EUR 100,00

Verwaltungsvergütung *) 0,3 % p.a., berechnet auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fondsvermögens während eines Monats.

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. 

Depotbankvergütung *) Die Depotbank erhält eine Bearbeitungsgebühr von EUR 125,00 je Wertpapiertransaktion; daneben werden ihr fremde Verwahr- und Abwicklungs-
gebühren erstattet. 

Fonds-Auflegung/
Tag der 1. Einzahlung

6. Dezember 1999

Rechnungsjahr 1. Juni – 31. Mai

Erstes Rechnungsjahr 6. Dezember 1999 – 31. Mai 2001

Berichte 1. Halbjahresbericht: 30. November 2000
1. Jahresbericht: 31. Mai 2001
ungeprüfter Bericht: 31. Mai 2000

Vertriebsländer Großherzogtum Luxemburg

Veröffentlichung Mémorial

Verwaltungsreglement
Sonderreglement

30. September 2011
30. September 2011 
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